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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.2020

Norm

KO §3

Rechtssatz

Dem Gemeinschuldner wird mit der Konkurserö0nung die Verfügungsbefugnis über die Konkursmasse entzogen. Es

fehlt ihm daher die Empfangszuständigkeit für Leistungen auf Forderungen, die zur Konkursmasse gehören.
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